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Entwicklung und Stand des Controllings

Anton EGGER, Okfm Or., 0 Univ-Prof, Vorstand des Institu
tes für Revisions-. Treuhand- und Rechnungswesen, Univer
sität Graz.
Geburtsjahrgang 1932. Studium an der Hochschule für
Welthandel; langjähnge Tätigkeit als Controller, Beeideter
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Eine Reihe von Veröf
fentlichungen auf dem Gebiet der Unternehmensplanung.

..Der Controller ist der Lotse im Unternehmen, der dem Kapitän (Manage
ment) hilft, das Unternehmensschiff auf dem vereinbarten Kurs zu hal
ten.« [1] In den nachstehenden Ausführungen soll dargestellt werden,
wie sich der Controller als ..Lotse, Copilot, Thermostat, betriebswirt
schaftliches Gewissen, Diagnostiker, Feuerwehr etc.« im Unternehmen
auszuführen hat und der nach wie vor offenen Problematik auf den Grund
gegangen werden, wie weit der Controller mitbestimmend an der Unter
nehmensführung teilnimmt.

1. Die Entwicklung des
Controlling-Begriffes
Ausgehend von einer durch den Kon
greß der USA Ende des 18. Jahrhun
derts eingerichteten Institution, deren
Aufgabe sich auf die Rechnungsle
gung der öffentlichen Haushalte sowie
die Budgetvorbereitung und -einhal
tung bezog, fand der Ausdruck Con
trolling bzw. Controller Ende des 19.
Jahrhunderts erstmalig Eingang in die
betriebswirtschaftliche Praxis großer
Industrieunternehmen der Vereinigten
Staaten. Mit der allmählichen Ausbrei
tung dieses Begriffes in der amerikani
schen Betriebspraxis wurde der in glei
chem Sinne gebrauchte Ausdruck
Comptroller zugunsten des Wortes
Controller zurückgedrängt und in der
Gegenwart fast vollkommen ausge
schaltet [2].
Die Einführung einer Controllerfunk
tion in die betriebliche Praxis verlief pa
rallel zur Entwicklung der Betriebswirt
schaftslehre, die, ähnlich wie die Fi
nanzwissenschaft in der öffentlichen
Wirtschaft, für die einzelnen Unterneh
men Planungs- und Kontrollsysteme
schuf, für die es galt, geeignete Funk
tionsstellen zu errichten. Damit war das
»Betriebswirtschaftliche Controlling« in
seiner engsten Auslegung entstanden.
Im deutschen Sprachbereich war der
Controlling-Begriff bis vor etwa 25 Jah
ren kaum gebräuchlich, obwohl die
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AufgabensteIlung die gleiche war wie
in den USA Erst mit der Vergrößerung
der Zahl der Tochtergesellschaften
amerikanischer Unternehmen faßte
dieser Begriff auch auf dem europä
ischen Kontinent Fuß und ersetzte die
bisher verwendeten Ausdrücke für die
gleichen Aufgaben, wie »Leiter der
finanz- und betriebswirtschaftlichen
Abteilung«, »Leiter der Unterneh-

. mensplanung und -entwicklung«, »Lei
ter der Finanzwirtschaft«, »Leiter des
Rechnungswesens«, wobei allerdings
Auffassungsunterschiede gegenüber
der amerikanischen Betriebspraxis da
hingehend auftraten und auch heute
noch vorhanden sind, wie weit etwa die
Führung des externen Rechnungswe
sens zum Aufgabenbereich des Con
trollers gehört.
Diese unterschiedliche Aufgabenab
grenzung basiert allerdings nur am
Rande auf sachlichen Differenzen, in
erster Linie aber auf historischen Ursa
chen. Während die amerikanische Be
triebspraxis schon früh die Bedeutung
des entscheidungsorientierten (zu
kunftsorientierten) Rechnungswesens
erkannte und entsprechend zur An
wendung brachte, war die kontinental
europäische Betriebspraxis im Gegen
satz zur weit vorgeschrittenen betriebs
wirtschaftlichen Theorie bis vor etwa
20-30 Jahren in überwiegendem
Ausmaß dem vergangenheitsorientier
ten Rechnungswesen verhaftet, wel-

ches sich bei Einführung des Control
lings fast selbstverständlich seine Ei
genständigkeit bewahren wollte.

2. Die Aufgaben des
Controllers
Die Bedeutung, die dem Controlling in
der Unternehmensführung zukommt,
kann der sehr zahlreichen Literatur, die
zu diesem Thema bereits erschienen
ist, entnommen werden. Wie sehr sich
dieser Begriff allerdings in Fluß befin
det, zeigen einerseits der stark vari
ierende Umfang an Aufgaben und an
dererseits das unterschiedliche Aus
maß an Mitbestimmung innerhalb der
Unternehmensführung, welche dem
Controller zugewiesen bzw. zugebilligt
werden.
Die Aufgaben des Controllers reichen
von der Durchführung der Unterneh
mensplanung auf Grund von Zielvor
gaben, der Kontrolle der Zielerrei
chung durch Soll-Istvergleiche, der
Feststellung von Abweichungen, der
Durchführung von Abweichungsana
lysen und den Empfehlungen von sich
daraus ergebenden Korrekturmaß
nahmen bis zur entscheidenden Be
einflussung der langfristigen Unter
nehmenspolitik.
Darüber hinaus werden dem Control
ler in mehr oder minder großem Um
fang Aufgaben zugewiesen, die ande
ren Führungsinstanzen nicht hinzuge
fügt werden sollen, für die aber die Ein
richtung einer eigenen organisatori
schen Einheit als nicht zweckmäßig an
gesehen wird. Als Beispiele dieser von
Harbert als Restaufgaben-Ansatz [3]
bezeichneten Aufgabenzuweisung
können verschiedene organisatori
sche Aufgaben, der Verkehr mit Behör
den, Aufgaben der internen Revision,



Fach a

Personalschulungen u.a. genannt wer
den
Als wesentlicher Bestandteil des Con
trollings gilt ein entsprechendes
Berichts- und Informationswesen, da
nur auf diese Weise die im Rahmen des
Controllings erarbeiteten Daten, Infor
mationen und Vorschläge an die Un
ternehmensführung bzw. an die mit
der Auswertung und Verarbeitung die
ser Daten befaßten Funktionsträger
herangetragen werden können.
Infolge des unterschiedlichen Umfan
ges an Aufgaben, die dem Controller
im einzelnen zugewiesen wurden und
werden, ergeben sich sowohl für die
Praxis als auch für die fachliterarische
Darstellung des Controllerbegriffes er
hebliche Schwierigkeiten.
Auf diese Schwierigkeiten weist Har
bert [4] hin, der versucht, die in der bis
herigen Literatur gebräuchlichen Defi
nitionen nach Definitionstypen zu ord
nen, wobei er unter dem Definitionstyp
I alle jene Definitionen zusammenfaßt,
die sich aus einem Sammelbegriff be
stimmter, dem Controlling durch die
Unternehmensführung zugewiesener
Aufgaben, die von einem reinen
Soll/Istvergleich bis zur Zielsetzung,
Planung und Steuerung des Unter
nehmens reichen, ergeben.
Der Definitionstyp 11 betrachtet das
Controlling aus seiner Ausrichtung auf
eine spezifische organisatorische
Einheit innerhalb des Unternehmens,
wobei die Aufgabenbereiche durch
aus mit jenen des Definitionstyps I
übereinstimmen können. Dieser Defi
nitionstyp entspricht auch der prakti
schen Handhabung.
Aus der Einbeziehung von »Elementen
von Führungsmodellen« in den Con
trollerbegriff leitet Harbert die Charak
teristik des Definitionstyps 11I ab. Für
diese sich in der jüngeren Zeit abzeich
nende Tendenz in der Literatur gilt, daß
dem Controller in mehr oder weniger
großem Ausmaß Führungsentschei
dungen zugeordnet werden.
In gleicher Weise wie die Definitionsty
pen I und 11 ist auch der Definitionstyp
III nicht geeignet, dem Controller einen
klaren Aufgabenbereich zuzuordnen.
Wie allerdings weiter unten noch aus
zuführen sein wird, liegt das eigentli
che Problem der Darstellung der Con
trollerfunktion nicht in der Aufgabenab
grenzung Das Problem ist gegenwär
tig viel eher in der hierarchischen Stei
lung des Controllers innerhalb des Un-

ternehmens und im Umfang seiner
Entscheidungsbefugnis zu suchen,
wobei gerade die dem Definitionstyp 111
zugeordneten Controllerdefinitionen
nach Meinung des Verfassers dem
Controller eine Stellung einräumen, die
von diesem nicht ausgefüllt werden
kann.

3. Vergleich der
Aufgaben des
Controllers gemäß den
Aufgabenkatalogen des
Financial Executive
Institute's der USA und
des Österreichischen
Controller-Instituts
Die Notwendigkeit der Aufgabenab
grenzung des Controllers hat bereits
1931 zu einer vom Controller Institute of
America (CIA), einer privaten Vereini
gung der den Controllerberuf aus
übenden Personen, erstellten Aufga
benliste geführt, oie zunächst 1949
durch eine überarbeitete und gestraffte
Aufgabenliste mit nur noch 6 großen
Aufgabengebieten ersetzt wu rde. 1962
erfolgte durch das inzwischen in Finan
cial Executive Institute (FE I) [5] umbe
nannte CIA eine neuerliche Umarbei
tung des 1949 erstellten Aufgabenka
taloges, die noch heute volle Gültigkeit
besitzt.
Die Umarbeitung hatte den Zweck, ei
ne klare Trennung der Aufgaben des
Controllers von jenen des überwie
gend finanzwirtschaftliche Aufgaben
erfüllenden Treasurer herbeizuführen.
Folgende Aufgaben wurden dem Con
troller zugewiesen [6]:

fCONTROllERSHI pI

PUHNING FOI CONT.OL
Ta esrobllsh, (':)Ordinale :::nd odmlntster, os an integral
port of monagerr-enr. on adequQte plan for rhe contraI

I- of operatIons. Such 0 plan would provlde. to rhe elltenf
requlred In fhe busmess. profit plonmng, progrcms for
capltol envesflng end for finonc,ng. )Oles forecasts, ex·
pense b:.sdgefs and cost standards. together wirh fhe
necessory procedures ro eReclvole the plan.

IEra.rlNG AND IMTlI'lnl...
Ta campore performalXe wlrh opera'lng plans ond
standards, end Ta repart ond interpret the results of

L- operations to oll Jevels of management and to the own·
ers of tne business, Tnis funC1ion includes the formulotion
of 0"ounlln9 policy, rhe coordinotlan of systems end
procedures, ,ne preporotion of operatmg doto ond of
specIal reports a! requlted.

IVALUATING AND CONSULTING
To consult wltn oll segments of management responSlble

I- for poltcy or action concerning any pnase of 'he opera-
tion of ,ne bUSiness os it relates to the anoinmenr of
oblectives and the effectivefM!'ss of policies, orgon1lO-
tlon structure and procedures.

TAl ADW.te.STRAnOtl

~ Ta estoblrsh end admiOister rox policies ond procedures

~'I1""'11IT 11J'01n""

- Ta supel'il5e or coordinote rhe prepororion of repom ro
governmenr ogencies.

PlOTlCTIO" O' ASSITS

I- T0 ossure protection for the w.seh of the business '''''rough
InternaI contral, mternol ouditing and e~lIng proper
insurance coverage.

ICONOWtc APPIlA.SAL

I-
T0 conTlnuously apprOlse economic end social lorces end
government Influences, end '0 interprer rhe.r effect upan
The bUSiness

Der.1 Treasurer wurde hingegen die
Kapitalbeschaffung, die Aufrechterhal
tung der Beziehungen zu den Kapital
anlegern, die kurzfristige Finanzie
rung, die Pflege der Beziehungen zu
den Banken, die Kapitalanlage sowie
der Abschluß von Versicherungsverträ
gen zugeordnet.
Die im Jahre 1983 erstellte Aufgabenli
ste des Österreichischen Controller
Institutes zeigt folgendes Bild [7]:
1. Im strategischen Bereich:
- Der Controller sorgt für das Vorhan
densein eines strategischen Leitbildes
des Unternehmens.
- Der Controller analysiert die Stärken
und Schwächen der Potentiale des Un
ternehmens.
- Der Controller entwickelt strategi
sche Unternehmensziele und sorgt für
die termingerechte Verab~hiedung.

- Der Controller erarbeitet Strategien
und stellt die termingerechte Verab
schiedung sicher.
- Der Controller institutionalisiert stra
tegische Soll-Istvergleiche.
- Der Controller bereitet Steuerungs
maßnahmen für Zielabweichungen vor
und leitet sie bei Bedarf ein.
2. Im operativen Bereich:
- Der Controller sorgt für die Ausar
beitung von extern und intern gewon
nenen Orientierungshilfen für alle Un
ternehmensbereiche als Grundlage
für Teilplanungen.
- Der Controller entwickelt eine auf die
Teilplanungen aller Unternehmensbe
reiche gestützte Gesamtunterneh
mensplanung.
- Der Controller stellt sicher, daß die
operativen Planungen in Übereinstim
mung mit den strategischen Planun
gen stehen.
---'- Der Controller institutionalisiert den
operativen Soll-lstVergleich; d.h. einen
Vergleich der erzielten Ergebnisse mit
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men eine zentrale, sämtliche Aktivitä
ten der Unternehmung überschauen
de und steuernde Kraft notwendig sei
[10].
Es läßt sich leicht nachweisen, daß eine
derartige Controllerkonzeption nicht
zielführend sein kann, da Unterneh
mensführung mehr bedeutet, als ein
noch so umfangreicher Aufgabenkata
log des Controllers auszudrücken ver
mag und daß eine derartige Tenden
zen ausdrückende Aufgabenliste Leer
formeln enthält, die als nicht operabel
betrachtet werden können. Darüber
hinaus ist zu beachten, daß die vom

Gerade C zeigt die Kombination aus
zunehmender Funktionsbreite und
Funktionstiefe. Sie endet am Punkt 22,
bei dessen Erreichen aus dem bisheri
gen Controller der »Superunterneh
mer« geworden ist, demgegenüber
»alle übrigen Aufgabenträger ein
schließlich Vorstandsvorsitzender und
Aufsichtsrat zu unbedeutenden Rand
figuren wurden«, der allerdings nicht
als solcher in Erscheinung tritt und
auch nicht die entsprechende Verant
wortung trägt [9].
Dennoch gibt es eine Reihe konzeptio
neller Darstellungen des Controllings,
die eine derartige Stellung des Control
lers damit begründen, daß in den zum
Teil dezentralisierten Großunterneh-

A'

C,:mt:olle: 3~S

."fdr:age!nent

-Service

;.tiliensbildung

;.tille~sdurchsatzunq

4. Die hierarchische
Einordnung des
Controllings als das
eigentliche Problem
Der unterschiedlich weitgefaßte Aufga
benbereich, der dem Controlling zuge
wiesen wird, stellt im Vergleich zur Lö
sung der Frage, welche hierarchische
Stellung der Controller im Unterneh
men hat und wie weit er im Rahmen der
Unternehmensführung an der Willens
bildung und Willensdurchsetzung be
teiligt ist, eher ein Randproblem dar.
Harbert hat dieses Problem in sehr gu
ter Weise in der nachfolgenden Gra
phik dargestellt [8]:

Während er mit der horizontalen Linie
A bzw. A' die Funktionsbreite, also den
Umfang der durch den Controller zu
bewältigenden Aufgaben darstellt, so
mit die Entwicklung des Controllers
vom Spezialisten zum Generalisten
zeigt, stellt er mit der vertikalen Gera
den B bzw. B' die Entwicklung des
Controllers vom reinen Management
Service (ausschließlich Stabsfunktion)
bis zum Teilnehmer an der Willensbil
dung und Willensdurchsetzung (Li
nienfunktion in der höchsten Hierar
chieebene) dar. Die schräg von links

. oben nach rechts unten verlaufende

den Planungen, die Ermittlung der
Auswirkungen von Planabweichungen
auf das Planziel und die Feststellung
des Umfanges und der Ursachen von
Planabweichungen.
- Der Controller veranlaßt, daß bei
Planabweichungen im Einzelfall Maß
nahmen ergriffen werden, um die
wichtigsten geplanten Eckdaten des
Unternehmens rechtzeitig zu errei
chen. Er setzt Maßnahmen in Ziele um
(quantifiziert und terminisiert).
- Der Controller stellt die Unterneh
mensplanungen und Ergebnisse ge
genüber Mitarbeitern, Unternehmens
organen und der Offentlichkeit dar und
übernimmt die Interpretation dieser
Daten.
Vergleicht man die von beiden Institu
ten erstellten Aufgabenkataloge, erge
ben sich bezüglich der zentralen Auf
gaben des Controllers lediglich gra
duelle Unterschiede. Es ist allerdings
anzumerken, daß der vom Österrei
chischen Controller-Institut erstellte Ka
talog eine erheblich bessere Systema
tik aufweist und sich darüber hinaus
auf die dem Controller seit seiner Insti
tutionalisierung zustehende Funktion,
mit Hilfe eines zweckentsprechenden
(strategischen und operativen) Pla
nungs- und Kontrollsystems »Steuer
mann« des Unternehmens zu sein, be
schränkt.
Bezüglich der unterschiedlichen Auf
fassung der Einbeziehung des exter
nen Rechnungswesens in den Aufga
benbereich des Controllers, welches
nach den Vorstellungen des Österrei
chischen Controller-Instituts nicht zu
den vom Controller wahrzunehmen
den Agenden zu zählen ist, wurde be
reits vorne hingewiesen.
Da allerdings die Finanzbuchhaltung
neben dem internen Rechnungswe
sen vor allem in ihrer Ausprägung der
kurzfristigen Gewinn- und Verlustrech
nung zum Controlling-Instrumenta
rium gehört, kann sich aus der Versei b
ständigung der Finanzbuchhaltung
gegenüber dem Controlling eine ge
wisse Problematik wegen des fehlen
den unmittelbaren Zugriffes des Con
trollers zu den Daten der Finanzbuch
haltung ergeben.
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Controller erarbeiteten Unterlagen nur
einen - allerdings sehr wichtigen 
Teil der zur Unternehmensführung und
-steuerung notwendigen (quantitati
ven) Informationen beibringen kön
nen.
Es mag durchaus sein, daß in man
chen Unternehmen im kollegialen Füh
rungsorgan auch ein »Controller« sitzt,
wobei dieser allerdings nichts mit ei
nem Controller gemein hat, außer daß
der diese Funktion ausfüllende Aufga
benträger ihm unmittelbar berichts
pflichtig ist. In der Realität handelt es
sich hier in der Regel um das für sämtli
che Verwaltungsagenden incl. der ge
samten Finanz- und Betriebswirtschaft
verantwortliche Mitglied der obersten
Führungsebene.
Das im Zusammenhang mit der Klä
rung des Controlling-Begriffes zu lö
sende Problem besteht somit vor allem
darin, festzustellen, welche Stellung
der Controller gegenüber der Unter
nehmensführung einnimmt und inwie
weit ihm im Rahmen der Unterneh
menshierarchie Willensbildungs- und 
durchsetzungsfunktionen zukommen:
Wie bereits dargestellt, wird der Con
troller auf Grund seiner Aufgabenstel-

lung nicht Mitglied der obersten Füh
rungsebene sein können. Andererseits
hat er wegen seiner umfassenden
Beratungs- und Informationsaufga
ben, die seine Funktion mit sich bringt,
unmittelbar unter der obersten Füh
rungsebene angesiedelt zu sein, wo
bei im Falle einer kollegialen Unterneh
mensführung trotz disziplinärer Unter
stellung des Controllers unter ein ein
zelnes Vorstandsmitglied (Finanzvor
stand) Berichtspflicht an den gesam
ten Vorstand gegeben sein müßte.
In der Willensdurchsetzung sollte der
Controller weitgehend autonom sein,
das heißt, gegenüber dem mittleren
und unteren Management bei Durch
führung seiner Aufgaben, nämlich
Durchsetzung der Unternehmensziele
und -pläne, Koordinierung der Teilplä
ne etc. Anweisungsbefugnisse besit
zen, da er sonst seine Aufgaben nicht
mit der notwendigen Effizienz erfüllen
könnte.
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